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Liebe Eltern, liebe Kinder,

ich freue mich, Ihnen mit der 
 Familienkarte Rheinland-Pfalz 
den Navigator für alle Familien zu 
präsentieren. Hier finden Sie gebündelt an einer Stelle 
Angebote der unterschiedlichen Partner*innen, Aktivitä-
ten für die ganze Familie und den Ratgeber für Themen 
rund um das Familienleben. 

Nach und nach werden immer mehr Regionen des Lan-
des in die Familienkarten-Gemeinschaft aufgenommen, 
so dass Sie die Vorteile und Informationen nicht nur 
vor Ort, sondern in mehr Städten und Landkreisen von 
Rheinland-Pfalz nutzen können.

Die Familienkarte ist ein Zeichen der Wertschätzung für 
Familien in ihrer ganzen Vielfalt und für die Leistung, die 
sie jeden Tag aufs Neue erbringen. Sie wird helfen, alle 
Familien im Land zu informieren, zu entlasten und zu 
unterstützen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Erkunden.

Ihre

Katharina Binz
Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration 
des Landes Rheinland-Pfalz



WER HAT ANSPRUCH?

Die Familienkarte Rheinland-Pfalz ist ein kostenfreies  
Angebot des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur  
und Integration des Landes Rheinland-Pfalz.

Anmelden können sich alle Familien, auf die folgendes 
zutrifft:

■  Der Hauptwohnsitz der Familie ist in  
 Rheinland-Pfalz.

■  In der Familie lebt mindestens ein Kind  
 unter 18 Jahren.

Familie umfasst für uns alle Formen des  
dauerhaften Zusammenlebens mit gegenseitiger  
Verantwortungsübernahme.



WAS BIETET DIE KARTE?

Durch die Nutzung der Familienkarte Rheinland-Pfalz 
erhalten Familien Zugang zu einer großen Vielfalt an  
Angeboten für Kinder, Jugendliche und Eltern:

Regionale sowie nachhaltige  
Produkte und Dienstleistungen

Workshops, Tipps, Veranstaltungen, 
regionale Angebote

Online-Ratgeber und Überblick zu 
Beratung und Hilfe vor Ort

Angebote in Vereinen,  
Organisationen und Einrichtungen

Ausflüge, Freizeitangebote und  
Sonderveranstaltungen

EINKAUFEN  
& SERVICE

NACHHALTIG  
LEBEN

BERATUNG  
& HILFE

KULTUR, SPORT  
& BILDUNG

AKTIVITÄTEN  
& ERLEBNISSE



KOOPERATIONSPARTNER

Die Angebote kommen von lokalen und überregionalen 
Kooperationspartnern aus den Bereichen:

Alle Angebote für die Nutzer:innen der Familienkarte 
finden Sie auf unserer Website: Entdecken Sie Orte der 
Nachhaltigkeit, lokale oder landesweite Ausflugsziele, 
Sonderaktionen von Unternehmen und Vereinen, Tipps 
für nachhaltiges Handeln und Einkaufen,  
Beratungsangebote für Familien und vieles mehr.

BERATUNG & HILFE
KULTUR & BILDUNG SPORT

HANDEL UND GEWERBESOZIALES
KOMMUNALE UNTERNEHMEN



ANMELDEFORMULAR

Melden Sie sich jetzt kostenlos an und erhalten Sie Ihre 
Familienkarte Rheinland-Pfalz. Gerne können Sie sich 
auch auf familienkarte.rlp.de anmelden.

Erziehungsberechtigte:

 
Vorname, Nachname 

 
Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Geburtsmonat und –jahr des jüngsten Kindes

Datum, Unterschrift

  Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im Projektbüro 
zur Anmeldung für die Familienkarte Rheinland-Pfalz verarbeitet 
und bis einen Monat nach Ablauf der Familienkarte gespeichert 
werden.

Bitte trennen Sie diese Seite vom Faltblatt ab und senden Sie sie an:
Projektbüro Familienkarte Rheinland-Pfalz
Postfach 16 06 36 
60069 Frankfurt am Main



INFORMATIONEN

Viele weitere Informationen und all unsere Angebote  
finden Sie auf der Website der Familienkarte unter:

www.familienkarte.rlp.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre Anmeldung.

Für Fragen, Anregungen und weitere Informationen 
 wenden Sie sich gerne an das  
Projektbüro der Familienkarte Rheinland-Pfalz:

 069 970 975 07-77
 projektbuero@familienkarte-rlp.de
 www.familienkarte.rlp.de



IMPRESSUM
Ministerium für Familie, Frauen,  
Kultur und Integration  
des Landes Rheinland-Pfalz (Hrsg.)  

Kaiser-Friedrich-Str. 5 a
55116 Mainz  

 06131 16-0 (zentraler Telefondienst) 
 Poststelle@mffki.rlp.de 
 www.mffki.rlp.de 

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Rheinland-Pfalz herausge-
geben. Sie darf weder von Parteien noch Wahl bewerberinnen und -bewerbern oder Wahlhelferinnen und 
-helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet  
werden. Dies gilt für Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen.  
Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informa-
tionsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen 
oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung. Auch 
ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet 
werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden 
werden könnte.  
Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.




